
Dietmar Schneider Fachanwalt für Arbeitsrecht 

Schaubild: betriebsbedingte Kündigung 
 

 

 

 

 

 

ordentliche Kündigung 

 

 

 

 

verhaltensbedingte 

Kündig 

krankheitsbedingte 

Kündigung 

Anwendung Kündigungsschutzgesetz §§ 1, 23 KSchG 

betriebsbedingte 

Kündigung 

Arbeitnehmer Arbeitsver-

hältnis länger 

als 6 Monate 

kein Klein-

betrieb/mehr als 

10 AN (evtl. a.F.) 
Kein Aus-

nahmebetrieb 

dringendes betriebliches Bedürfnis 

unternehmerische Entscheidung, 

die die Weiterbeschäftigung im 

Betrieb dauerhaft entfallen lässt 

fehlende Weiterbeschäftigungs-

möglichkeit in einem anderen 

Betrieb des Unternehmens 

Vorrang milderer Mittel 

Sozialauswahl 

Weiterbeschäftigungsmöglichkeit 

nach Umschulung Fortbildung 
Kurzarbeit Änderungskündigung 

horizontale Vergleichbarkeit / betroffene Personen  

•Alter  

•Unterhaltspflichten 

•Betriebszugehörigkeit  

•Schwerbehinderung 

 

Herausnahme 

Befristung 

Leistungsträger 

Sonderkdgschutz 


